
368 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage 

Abkommen 

zwischen der Regierung der Republik Öster
reich und der Regierung der Volksrepublik 
China über wissenschaftlich-technische Zusam-

menarbeit 

Die Regierung der Republik Österreich und die 
Regierung der Volksrepublik China sind, von dem 
Wunsche geleitet, die Beziehungen zwischen den 

. beiden Staaten auf wissenschaftlichem und techni
schem Gebiet zum Vorteil beider Staaten zu ent
wickeln und zu fördern, wie folgt übereingekom
men: 

ArtikeIl 

(1) Die Vertragsparteien erleichtern' und fördern 
die Zusammenarbeit auf wissenschaftlich-techni
schem Gebiet im Einklang mit den auf jeder ,Seite. 
bestehenden Möglichkeiten und Interessen. 

(2) Die Vertragsparteien werden einvernehmlich 
die Fachgebiete und Formen dieser Zusammenar
beit festlegen, wobei die Erfahrungen der Wissen
schafter beider Länder sowie die auf einzelnen 
Gebieten bestehenden Kontakte berücksichtigt 
werden. ' 

Artikel 2 . 

Die in Artikel 1 vorgesehene Zusammenarbeit 
kann insbesondere folgende Formen umfassen: 

1. den Austausch von wissenschaftlich-techni
schen Veröffentlichungen, Dokumentationen 
und Informationen, 

2. die gegenseitige Entsendung von Wissen
schaftern und sonstigen Experten zum 
Zwecke der Durchführung von Beratungen, 
Vorträgen, Forschungsarbeiten sowie zur 
Durchführung von Spezialstudien, 

3. die Organisation von Seminaren, Symposien 
und anderen wissenschaftlich-technischen 
Veranstaltungen, 

4. die Durchführung von gemeinsamen Stuc:lien
und Forschungsprojekten, 

5. die Unterstützung der direk~en Zusammenar
beit zwischen Universitäten und sonstigen 
wissenschaftlichen Institutionen. 

Artikel 3 

Zur Erleichterung der Durchführung dieses 
Abkommens errichten die Vertragsparteien eine 
Gemischte Kommission, die aus Vertretern und 
Experten beider Vertragsparteien besteht. Die 
Kommission tritt abwechselnd in der Republik 
Österreich und der Volksrepublik China zusam
men. Der Zeitpunkt des jeweiligen Zusammentritts 
wird auf diplomatischem Wege vereinbart. 

Artikel 4 

Die Gemischte Kommission behandelt alle im 
Zusammenhang mit diesem Abkommen stehenden 
Angelegenheiten und hat unter anderem folgende 
Aufgaben: 

1. die Beratung von grundSätzlichen Fragen der 
wissenschaftlich -technischen Zusammenar-
beit' 

2. die Prüfung der Vorschläge zur Entwicklung 
der weiteren Zusammenarbeit, insbesondere 
hinsichtlich gemeinsamer Forschungsschwer
punkte und Programme, 

3. die Erstattung von Empfehlungen an die 
zuständigen Stellen der beiden Vertragspar
teien zur Realisierung der Zusammenarbeit. 

Artikel 5 

Bei der Durchführung dieses Abkommens trägt 
jede Vertragspartei die anfallenden Kosten selbst, 
außer es wird auf Grund der Besonderheit des 
jeweiligen Projektes von den für die Durchführung 
zuständigen Behörden der Vertragsparteien etwas 
anderes vereinbart. 

Artikel 6 

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten 
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem 
die Vertragsparteien einander mitgeteilt haben, daß 
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2 368 der Beilagen 

die für das Inkrafttreten erforderlichen jeweiligen 
verfassungsmäßigen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Artikel 7 

(1) Dieses Abkommen wird auf fünf Jahre 
geschlossen. Seine Gültigkeitsdauer verlängert sich 
automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, sofern es 
nicht von einer Vertragspartei 6 Monate vor Ablauf 
der Geltungsdauer schriftlich auf diplomatischem 
Wege gekündigt wird. 

I 

(2) Von der Kündigung werden laufende Pro
gramme und Projekte nicht betroffen, außer im 

Falle einer anderslautenden Vereinb,arung der Ver
tragsparteien. 

Geschehen zu Peking am 24. April 1984, in zwei 
Urschriften, jede in deutscher und chinesischer 
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen- , 
tisch sind. . • 

Für die Regierung der Republik Österreich: 
Heinz Fischer m. p. 

Für die Regierung der Volksrepublik China: 
Fang ~m. p.-

368 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



368 der Beilagen 

.~~~~~ •• ® •• A&~®m •• 
,M~il7lt~fF~~ 

~~~#~OO~m~~$A~#~OO~m, **x~ 

~~M~~*~mM#~~*~~~*~~.~, ~~~ 

,,~jpr : 

-.. ~~~~«~--~~~~~~~~-, ~*# , 

~~*{Ji~~~~1t*fJ Z n~lt1J!5f1J ~1!fo 

= .. _~~~*~.oom#~*~~~~~~~~~ 
~~E~~~~, #~~~~1t~~~~~~~~o 

;ff{=t!~-~ PJf:Iitff B'g'~1t ~4;fj]~ ßf6~ 1171 ~: 

- .. ~ ~~4tt lliJtli4bJ .. Jt_ ~fi~x WUt; 

= .. X*#.*~#~~*R.~~ ... % .. ~~I 
1t lk {-~ 1ft] 1i)f ; 

3 

368 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 7

www.parlament.gv.at



4 368 der Beilagen 

-,m~*~*,#~~~~~#~*~; 

Im, tA tr # fiiJ Ef-J lffiJ * {111i}f JE 1:W g] ; 

E,~#*~~~~#~~~~~~~Ef-J~~~~o 

~~~*~~~~tr, ~~~fr~±~~~**~~ 

* fll ~ Ef-J ~l ~ ~ ß5. 40 i* ~ pt~ ~ ~ 1t ~ :!tk 5ftl # ~ 00 {11 tf 

$A~#~~~~o~*~~E~~~~~~*~~o 

~~~~~~~m*~~~**Ef-J*~, ~tf~~~ 

?tl1f-9t-: 

~, iti~ # ~ 11 1t sv N- j!IJ 'ti f~ ~ ; 

. -=., ~w*T~M*-fr111t, 4~j}~~;fr*#~~~ 
-.t" .~ *11 it ~JJ 'fJ"J ~ ii ; 

=, ~~~~~~~*.~~ili~~~1t~~~o 

~~ff*~~~~~*tm~~~~~~~, ~~~ 

~ ~ ~ :fl :* tA fj- -$ fl;ft{~1 ~ 1'- lJl g] Ff.J * it ,ti jJ ~ ~ "i 'fJ"J Si 

5to 

368 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



368 der Beilagen 

~~R~~~~~~*#~~~m~~~oo~*_tt 

*~~, S~x~~o*#~~~x~~~A~~_-~ 

}] a~~~:7(~!l~ko 

-,*~~~~M~~~o~.~~M~~~M~~ 

A~A*~~*~~*~W~ili~k*~~,~*~~* 
4q:/j( ID #J~*-4-o 

=,*~~~k~, ~~*~~#~~~~*,_~ 

~~~~~ff~*~~~~~~~~o 

*t1J-~T~ iL;\.Im.1f Im A~E ~~~~ ~ir, - jtWj 

17t, 4t17t $ )f] ~: x;ft1 tp X ~ }j~, Wff # Ä * * * ~ ~ ~k:h 0 

5 

J 

! 

368 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



6 368 der Beilagen 

VORBLATT 

Probleme und Ziele: 

Die wissenschaftlich-technischen Beziehungen zwischen Österreich und der Volksrepublik China sol~ 
len durch die Schaffung eines zwischenstaatlichen Vertragsinstrumentes intensiviert werden. 

Lösung: 

Das Abkommen legt den Rahmen fest, in dem eine Zusammenarbe,it zwischen Österreich und der 
Volksrepublik China auf wissenschaftlich-technischem Gebiet erfolgen soll. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Die Höhe der anfallclilden Kosten wird vom Ausmaß der Austauschaktionen abhängen, die gemäß 
Artikel 4 des Abkommens vereinbart- werden, wobei mit jährlichen Mindestaufwendungen von zirka, 
500 000 S zu rechnen sein wird. 
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Erläuterungen. 

Allgemeiner Teil 

Da's Abkommen ist ein gesetzändernder Staats
vertrag und bedarf daher der Genehmigung des 
Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Es ist 
der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen 
Rechtsbereich zugänglich,· sodaß ein Beschluß des 
Nationalrates gemäß Art. 50 Abs.2 B-VG nicht 
erforderlich ist. Es hat nicht politischen Charakter 
und enthält keine verfassungsändernden und ver
fassungsergänzenden Bestimmungen. 

Die sich aus dem Abkommen ergebenden finan
ziellen Verpflichtungen der Republik Österreich 
bedürfen einer ges'etzlichen Grundlage. Das genaue 
Ausmaß dieser finanziellen Verpflichtungen läßt 
sich im derzeitigen Stadium im Hinblick darauf, 
daß es sich um ein sogenanntes Rahmenabkommen 
handelt, nicht angeben, es ist jedoch mit jährlichen 
Mindestaufwendungen von zirka 500 000 S zu 
rechnen. 

, -

der Beziehungen in den verschiedenen :6ereichen 
der Wissenschaft und Technik bekundet. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel 2, 3 und 4: 

In Artikel 2 werden die Maßnahmen festgelegt, 
die zur Verwirklichung der in Artikel 1 vereinbar
ten Zusammenarbeit ergriffen werden sollen und 
enthält die für technisch-wissenschaftliche' Abkom
men typischen Aktivitäten, wie Austausch von wis
senschaftlich-technischen Veröffentlichungen, Wis
senschaftern und Experten, die Abhaltung von 
Seminaren und Symposien, die Durchführung 
gemeinsamer Studien- und Forschungsprojekte und 
die Unterstützung der direkten Zusammenarbeit 
zwischen den Universitäten. Dieser Artikel schafft 
die personelle und institutionelle Basis für einen 
verstärkten Austausch. 

Die Durchführung des Artikels 2 wird jeweils 
Die Regierung der· Volksrepublik China hat'· von der Österreichisch-Chinesischen Gemischten 

schon seit einiger Zeit den Wunsch erkennen las- I Kommission fü~ wissenschaftlich-technische 
sen, zur Intensivierung der wissenschaftlich-techni- Zusammenarbeit gemäß Artikel 3 vorbereitet wer
sehen Zusammenarbeit mit Österreich ein wissen- den. Diese hat sich gemäß Artikel 4 auch mit allen 
schaftlich-technisches Abkommen abzuschließen, anderen, im Zusammenhang mit diesem Abkom
ein Wunsch; dem Österreich a~fgeschlossen gegen- men stehenden Fragen zu beschäftigep .. Es wurde 
überstand. Der Abkommenstext wurde mit der chi- dara4f verzichtet, eine zeitliche Verpflichtung zum 
nesischen Seite schriftlich auf diplomatischem Zusammentritt einzugehen. 
Wege abgestimmt, innerstaatlich wurde das Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für Wissen
schaft· und Forschung hergestellt, die Unterzeich
nung fand am 24. April 1984 statt. 

Das Abkommen ist ein langfristiger Rahmenver
tr~g, der den beiderseitigen Willen zur Förderung 

Zu Artikel 5: 

Dieser Artikel regelt die Kosten der Durchfüh
rung dieses Abkommens und bildet die gesetzliche 
Grundlage für die Finanzierung der diversen Aus
tauschaktionen. 
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